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Lfd. Nr. 11 

 

Berichtigung der öffentlichen Bekanntmachung 

über die Einteilung des Wahlgebietes der Gemeinde Legden in Wahlbezirke 
 
Die am 29.10.2024 veröffentlichte Bekanntmachung über die Einteilung des Wahlgebietes der Ge-
meinde Legden in Wahlbezirke wird hiermit wie folgt berichtigt: 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Einteilung des Wahlgebietes der Gemeinde Legden in Wahlbezirke 
 
Der Wahlausschuss der Gemeinde Legden hat am 28. Oktober 2024 das Gemeindegebiet gem. § 4 
des Kommunalwahlgesetzes NW i. V. m. § 2 der Kommunalwahlordnung in Wahlbezirke eingeteilt. 
Für die am 14. September 2025 stattfindende Wahl zur Vertretung der Gemeinde Legden wurden 
folgende Wahlbezirke (WB) gebildet: 
 

WB 1: Legden 1  WB 2: Legden 2  WB 3: Legden 3 

Straße  Straße  Straße 
Bergweg  Aulkeweg  Alter Bauhof 
Busshook  Bachstraße  Auengrund 
Fr.-Castelle-Straße 8  Beethovenstraße  Hahnenhook 
Gartenstraße  Bergers Kamp  Königstraße 
Gildenhook  Droste-Hülshoff-Straße  Mühlenkamp 
Hauptstraße  Eichendorffweg  Mühlenstiege 
Holtwicker Straße 23  Eschstraße  Neustadt (bis 39) 
Kirchplatz  Fr.-Castelle-Straße (ab 11)  Osterwicker Straße 
Kirchstraße  Fr.-Wilhelm-Weber-Straße  Stiege 
Poststraße  Goethestraße  Stikkamp 
Roßmöllerhook  Händelstraße  Windmühlenweg 
Schulstraße  Haydnstraße   
Vikar-Entrup-Straße  Lerschweg   
  Lönsweg   
  Melroseweg   
  Michely-Straße   
  Mozartstraße   
  Schillerstraße   
  Schumannstraße   
  Wagenfeldstraße   
  Wibbeltstraße   

 

WB 4: Legden 4  WB 5: Legden 5  WB 6: Legden 6 

Straße  Straße  Straße 
Asbecker Straße  Am Baum  Ahauser Straße 
Im Feld  Amselweg  Am Dämmken 
Im Winkel  Drostenkamp  Am Friedhof 
Landwehrkamp  Fasanenweg  Am Kornhaus 
Lenferts Weg  Feldkamp  Am Triepenbusch 
Mittelstraße  Finkenweg  Amtshausstraße 
Mühlenbrey  Fliegenmarkt  Anne-Frank-Straße 
Neustadt (ab 40)  Kardinal-von-Galen-Straße  Bahnhofstraße 
Nordring (ab 21)  Kolpingstraße  Egelborger Feld 
Roggenkamp  Meisengasse  Leiverskamp 
Schlesierstraße  Mückenmarkt  Lindert 
Uferweg  Nordring (bis 20)  Stadtlohner Straße 
  Trippelvoetsweg  Westring (bis 9) 
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 Waldkrone 

Westring (ab 10) 
  

 
  

WB 7: Außenbezirk 1  WB 8: Außenbereich 2  WB 9: Asbeck 1 

Straße  Straße  Straße 
Beikelort  Deipenbrock  Am Brook 
Bleikenkamp  Steinkuhle  Am Wällken 
Haulingort  Wehr  An de Woord 
Holtkamp    An der Kirche 
Holtwicker Straße (15-22)    Breul 
Industriestraße    Brückenstraße 
Isingort    Eißingort 
Neue Mühle    Fürstenkamp 
Schwarzer Weg    Grüner Weg 
St.-Florian-Weg    Kirchenesch 
Zur Dinkel    Margaretendamm 
    Stiftsstraße 
    Wiesengrund 

     

WB 10: Asbeck 2 

Straße 
Am Bach 
Auf der Horst 
Erbdrostenweg 
Frettholt 
Heeker Straße 
In de Dell 
Johannes Wiese 
Lindenweg 
Niehuskamp 
Pastor-Blömer-Weg 
Schöppinger Straße 
 
 

 
 
48739 Legden, 04.03.2025 
 

Gemeinde Legden 
-Der Bürgermeister als Wahlleiter- 
In Vertretung 
gez. 
 
Göckemeyer 
 

Lfd. Nr. 12 
 

 

Bekanntmachung 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die am  

14. September 2025  

stattfindende Wahl der Vertretung der Gemeinde Legden 

(Kommunalwahlen 2025) 
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Gemäß des § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31.08.1993 (GV. NRW. S. 592/ ber. 
S. 967), in der derzeit gültigen Fassung, fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 des Kommunalwahlgesetzes – KWahlG vom 30.06.1998 
(GV. NRW. S. 454/ber. S. 509 und 1999 S. 70), in der derzeit gültigen Fassung, und der §§ 25, 26 
und 31 KWahlO wird hingewiesen. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 

1. Einteilung des Wahlgebiets 
 
Der Wahlausschuss der Gemeinde Legden hat am das Gebiet der Gemeinde Legden in folgende 10 
Wahlbezirke eingeteilt:  
 

WB 1: Legden 1  WB 2: Legden 2  WB 3: Legden 3 

Straße  Straße  Straße 
Bergweg  Aulkeweg  Alter Bauhof 
Busshook  Bachstraße  Auengrund 
Fr.-Castelle-Straße 8  Beethovenstraße  Hahnenhook 
Gartenstraße  Bergers Kamp  Königstraße 
Gildenhook  Droste-Hülshoff-Straße  Mühlenkamp 
Hauptstraße  Eichendorffweg  Mühlenstiege 
Holtwicker Straße 23  Eschstraße  Neustadt (bis 39) 
Kirchplatz  Fr.-Castelle-Straße (ab 11)  Osterwicker Straße 
Kirchstraße  Fr.-Wilhelm-Weber-Straße  Stiege 
Poststraße  Goethestraße  Stikkamp 
Roßmöllerhook  Händelstraße  Windmühlenweg 
Schulstraße  Haydnstraße   
Vikar-Entrup-Straße  Lerschweg   
  Lönsweg   
  Melroseweg   
  Michely-Straße   
  Mozartstraße   
  Schillerstraße   
  Schumannstraße   
  Wagenfeldstraße   
  Wibbeltstraße   
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WB 4: Legden 4  WB 5: Legden 5  WB 6: Legden 6 

Straße  Straße  Straße 
Asbecker Straße  Am Baum  Ahauser Straße 
Im Feld  Amselweg  Am Dämmken 
Im Winkel  Drostenkamp  Am Friedhof 
Landwehrkamp  Fasanenweg  Am Kornhaus 
Lenferts Weg  Feldkamp  Am Triepenbusch 
Mittelstraße  Finkenweg  Amtshausstraße 
Mühlenbrey  Fliegenmarkt  Anne-Frank-Straße 
Neustadt (ab 40)  Kardinal-von-Galen-Straße  Bahnhofstraße 
Nordring (ab 21)  Kolpingstraße  Egelborger Feld 
Roggenkamp  Meisengasse  Leiverskamp 
Schlesierstraße  Mückenmarkt  Lindert 
Uferweg  Nordring (bis 20)  Stadtlohner Straße 
  Trippelvoetsweg  Westring (bis 9) 

 
 Waldkrone 

Westring (ab 10) 
  

 

WB 7: Außenbezirk 1  WB 8: Außenbereich 2  WB 9: Asbeck 1 

Straße  Straße  Straße 
Beikelort  Deipenbrock  Am Brook 
Bleikenkamp  Steinkuhle  Am Wällken 
Haulingort  Wehr  An de Woord 
Holtkamp    An der Kirche 
Holtwicker Straße (15-22)    Breul 
Industriestraße    Brückenstraße 
Isingort    Eißingort 
Neue Mühle    Fürstenkamp 
Schwarzer Weg    Grüner Weg 
St.-Florian-Weg    Kirchenesch 
Zur Dinkel    Margaretendamm 
    Stiftsstraße 
    Wiesengrund 

     

WB 10: Asbeck 2 

Straße 
Am Bach 
Auf der Horst 
Erbdrostenweg 
Frettholt 
Heeker Straße 
In de Dell 
Johannes Wiese 
Lindenweg 
Niehuskamp 
Pastor-Blömer-Weg 
Schöppinger Straße 
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2. Wahlvorschlagsrecht 
 
2.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) 
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht werden. 

 
2.2 Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von der für das Wahlgebiet zum 

Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlä-
gen muss mindestens ein Unterzeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leis-
ten. 

 
2.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlpe-

riode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen 
Kreises, im Landtag oder auf Grund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertre-
ten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung sowie ein Pro-
gramm hat und dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm auf 
geeignete Weise veröffentlicht sind; dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 4 des Parteiengesetzes bis zum Zeitpunkt der Wahl-
ausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

 
Welche Parteien gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen einge-
reicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen 
Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden kön-
nen, wird von dem für Inneres zuständigen Ministerium öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
3. Wählbarkeit 
 
Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit 
mindestens drei (3) Monaten im Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt-
wohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets 
hat. 

Nach § 24 Ziffer 5 KWahlO weise ich darauf hin, dass Angehörige eines Mitgliedsstaates der Euro-
päischen Union (Unionsbürger) unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar sind. 
 
 
4. Allgemeines 
 
4.1 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 

werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt wor-
den ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wähler-
gruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

 
 Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu wäh-

len. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber auf der Reserveliste 
und für die Bestimmung der Ersatzbewerber. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zu-
sammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte Teil-
nehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern und Ersatzbewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzu-
stellen. 

 
 Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zu-

sammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberech-
tigt ist. 

 
 Die Vertreter für die Vertreterversammlung und die Bewerber sind ab dem 46. Monat nach Be-

ginn der Wahlperiode, die Bewerber für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen Be-
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kanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen. 
 
4.2 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und 

Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter oder 
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber 
dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch da-
rauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber und die Bestimmung der 
Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer sol-
chen Versicherung an Eides statt zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156 des Strafge-
setzbuches. Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Ei-
des statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlages. 

 
4.3 Ein Bewerber darf, unbeschadet seiner Bewerbung in einer Reserveliste, nur in einem Wahlvor-

schlag benannt werden. In einen Wahlvorschlag darf nur aufgenommen werden, wer seine Zu-
stimmung schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. Die ordnungsgemäße Abgabe 
der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Ab-
gabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
4.4 In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensper-

son bezeichnet werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die Person, die als erste unterzeichnet 
hat, als Vertrauensperson, und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende 
Vertrauensperson. 

 
4.5 Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die beim Wahlleiter der Ge-

meinde Legden, Rathaus, Amtshausstr. 1, Zimmer 14, während der Dienststunden kostenlos 
erhältlich sind. Formblätter für Unterstützungsunterschriften werden jedoch erst ausgegeben, 
wenn die Aufstellung der Bewerber/innen von Parteien und Wählergruppen in einer Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung gemäß § 26 Abs. 3 Ziffer 1 KWahlO in Verbindung mit § 17 
KWahlG bestätigt wurde. 

 
4.6 Hinsichtlich der in Wahlvorschlägen enthaltenen personenbezogenen Daten besteht im Zeit-

raum vom Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahlta-
ges abweichend von Artikel 16 und Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf 
Berichtigung und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung abschließend durch das unter 
den Voraussetzungen des § 18 Absatz 1 und 2 KWahlG in Verbindung mit § 27 KWahlO ge-
währleistete Mängelbeseitigungsverfahren. 

 

5. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
5.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11 a zur KWahlO 

eingereicht werden. Er muss enthalten:  
 
 - den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-

schlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können durch ein Kennwort gekenn-
zeichnet werden. 

 
 - Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), 

E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers; bei Beamten und 
Arbeitnehmern nach § 13 Absatz 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäf-
tigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, an-
zugeben; bei mehreren Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der 
Bewerber auf dem Stimmzettel anzugeben ist. 

 
 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Ver-

trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
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5.2 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten.  
 
5.3 Wahlvorschläge der unter 2.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von min-

destens fünf (5) Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein und sollen die Angabe einer E-Mail-Adresse und ei-
ner Telefonnummer der Unterzeichner enthalten; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzel-
bewerbern, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz auf Grund eines 
Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerber benannt waren, und der Wahlvorschlag 
von ihnen selbst unterzeichnet ist. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsge-
mäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, 
es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte 
nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

 
5.4 Muss ein Wahlvorschlag nach § 15 Absatz 2 Satz 3 KWahlG von Wahlberechtigten unterzeich-

net sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14a unter Beach-
tung folgender Vorschriften zu erbringen: 

 

-  Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert; bei der 
Anforderung sind die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreichen will, bei Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und 
Wohnort des vorzuschlagenden Bewerbers und die Kontaktdaten anzugeben, die in die Da-
tenschutzhinweise auf der Rückseite der Anlage 14a unter Nummer 3 aufzunehmen sind; 
Parteien und Wählergruppen haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung nach § 17 des Gesetzes zu bestätigen; der Wahlleiter hat die 
Angaben des Wahlvorschlagsträgers im Kopf der Formblätter zu vermerken, 

-  Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung 
auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familien-
namen, Vornamen, Tag der Geburt, zur Anschrift (Hauptwohnung) sowie E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, sofern vorhanden, des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung 
sollen vom Unterzeichner persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden, 

-  Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 beizufügen, dass er im Wahlbezirk wahl-
berechtigt ist; gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvor-
schlags bei der Einreichung des Wahlvorschlags mit den Unterstützungsunterschriften zu 
verbinden; wer für einen anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss 
nachweisen, dass der Betreffende den Wahlvorschlag unterstützt, 

-  Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehre-
re Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlä-
gen ungültig; leistet ein Wahlberechtigter mehrere Unterstützungsunterschriften für verschie-
dene Wahlvorschläge mit unterschiedlichem oder gleichem Datum, kommt es für die Gültig-
keit ausschließlich auf die Reihenfolge der Vorlage durch die Wahlvorschlagsträger bei der 
Gemeinde an, die die Wahlberechtigung bescheinigt; gültig ist die zuerst vorgelegte Unter-
stützungsunterschrift; die gleichzeitige Unterzeichnung einer Reserveliste bleibt unberührt; 
die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig. 

- Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach Aufstellung des Bewer-
bers durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleis-
tete Unterschriften sind ungültig. 

 
5.5 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 
 

- die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12 a, dass er 
seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlvorschlag in einem Wahlbezirk des 
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Wahlgebiets seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat; die Erklärung 
kann auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11 a abgegeben werden, 

- eine Bescheinigung des zuständigen Bürgermeisters nach dem Muster der Anlage 13 a, dass 
der Bewerber wählbar ist; die Bescheinigung kann auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster 
der Anlage 11 a erteilt werden, 

- bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber, im Falle 
eines Einspruchs nach § 17 Absatz 6 KWahlG auch eine Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung, mit den nach § 17 Absatz 8 des Gesetzes vorgeschriebenen Versicherungen 
an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt 
ist; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 9a gefertigt, die Versicherung an Eides 
statt nach dem Muster der Anlage 10a abgegeben werden, 

- die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichner (§ 26 KWahlO, Absatz 3 Nummer 2 und 3), sofern der Wahlvor-
schlag von Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein muss, 

- sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Absatz 1 oder 6 KWahlG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis sowie im Falle des § 13 Absatz 
1 Satz 1 Buchstabe b oder d KWahlG auch die ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter dies 
zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 

 
5.6 Die unter 2.3 genannten Parteien und Wählergruppen haben außerdem einzureichen: 

- den Nachweis, dass der für das Wahlgebiet zuständige Vorstand nach demokratischen 
Grundsätzen gewählt ist, und zwar durch beglaubigte Abschrift oder eine Ausfertigung der bei 
der Wahl gefertigten Niederschrift oder durch die schriftliche Erklärung mehrerer bei der 
Wahlhandlung anwesender Personen, 

- ihre Satzung und ihr Programm. 

Reicht die Partei oder Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so brauchen 
diese Nachweise nur einmal eingereicht zu werden. Hat die Partei oder Wählergruppe eine über 
das Wahlgebiet hinausgehende Organisation, so brauchen Satzung und Programm dem Wahl-
leiter nicht eingereicht zu werden, wenn 

- a) im Falle einer nicht über das Gebiet des Kreises hinausgehenden Organisation der Land-
rat, 

- b) im Falle einer nicht über den Regierungsbezirk hinausgehenden Organisation die Be-
zirksregierung, 

- c) im Falle einer über einen Regierungsbezirk hinausgehenden Organisation das für Inne-
res zuständige Ministerium  

auf Antrag bestätigt, dass Satzung und Programm ordnungsgemäß eingereicht sind. 

 
5.7 Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes vom 25. März 

2022 (GV. NRW. S. 412) in der jeweils geltenden Fassung zur Rechenschaftslegung verpflichtet 
sind, haben dem Wahlvorschlag nach § 15a Absatz 1 des Gesetzes außerdem die Bescheini-
gung beizufügen, die ihnen der Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 des Wählergruppen-
transparenzgesetzes über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte über die letzten zwei abge-
schlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. Soweit die Frist zur Einreichung des Rechenschaftsbe-
richts nach § 4 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Wahlvorschlags noch nicht abgelaufen ist, ist für das letzte abgeschlossene Rech-
nungsjahr die Vorlage einer Erklärung nach § 15a Absatz 2 des Gesetzes ausreichend, aus der 
sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe die Wählergruppe in den vorangegangenen zwölf 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20355&vd_back=N412&sg=0&menu=1
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Monaten Zuwendungen erhalten hat; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß § 2 Ab-
satz 2 Satz 4 des Wählergruppentransparenzgesetzes sind hierbei anzugeben. Die Erklärung 
nach § 15a Absatz 2 des Gesetzes ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Er-
klärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster der 
Anlage 27 eingereicht werden. Reicht die Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlge-
biet ein, so brauchen diese Nachweise nur einmal eingebracht zu werden. 

5.8 Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentrans-
parenzgesetzes verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15a Absatz 
2 des Gesetzes beizufügen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vo-
rangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten haben; Zuwendungen eines einzelnen 
Zuwenders gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppentransparenzgesetzes sind hierbei 
anzugeben. Absatz 5a Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Für Einzelbewerber sind die Sätze 1 und 
2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Mitteilungspflicht auf Angaben über Zuwendun-
gen beschränkt, die der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampfführung 
von Dritten erhalten hat. 

5.9 Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl 
eine Zuwendung, die die Bedingungen des § 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppentranspa-
renzgesetzes erfüllt, sind diese dem Wahlleiter nach § 15a Absatz 3 des Gesetzes unter Anga-
be des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie der Gesamthöhe der Zuwendung un-
verzüglich mitzuteilen. Die Erklärung ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster 
der Anlage 28 eingereicht werden. Für Einzelbewerber sind die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich die Mitteilungspflicht auf Angaben über Zuwendungen beschränkt, die 
der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten erhalten 
hat. 

5.10 Die Erklärungen und Mitteilungen nach Absatz 5a Satz 2 sowie den Absätzen 5b und 5c macht 
der Wahlleiter am 16. Tag vor der Wahl, sowie etwaige Nachmeldungen am Tag vor der Wahl, 
ohne Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders in geeigneter Weise bekannt, wo-
bei eine vereinfachte Bekanntmachung genügt. 

 
 

6. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
6.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt werden, die für eine Partei oder Wähler-

gruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einrei-
chung zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 

 
6.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11 b zur KWahlO eingereicht werden. Sie 

muss enthalten: 
 

- den Namen der einreichenden Partei oder Wählergruppe, 

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie 
Staatsangehörigkeit der Bewerber in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeitneh-
mern nach § 13 Abs. 1 und 6 des Gesetzes sind auch der Dienstherr und die Beschäfti-
gungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, an-
zugeben; bei mehreren Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen 
der Bewerber auf dem Stimmzettel anzugeben ist. 

 
 Die Reserveliste soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrau-

ensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
 Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber, unbeschadet der Reihenfol-

ge im Übrigen, Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf einer Reserveliste 
aufgestellten Bewerber sein soll. 

 
6.3 Soll ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen 
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auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die 
Reserveliste ferner enthalten: 

 
 - den Familien- und die Vornamen des zu ersetzenden Bewerbers; 
 
 - den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der zu 

ersetzende Bewerber aufgestellt ist. 
 
6.4 Wahlvorschläge der unter 2.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von min-

destens sechs (6) Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
 
6.5 Muss die Reserveliste von mindestens sechs (6) Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind 

die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14 b zur KWahlO zu 
erbringen. Bei Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe 
anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 5.4 entsprechend. Die Zustimmungserklärung der 
Bewerber ist auf der Reserveliste nach dem Muster der Anlage 11 b oder einzeln nach dem 
Muster der Anlage 12 b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf 
es nicht, soweit Bewerber gleichzeitig im Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung 
dem Wahlbezirksvorschlag vorliegt oder beigebracht wird. 

 
6.6 Der Reserveliste sind für die betreffende Partei oder Wählergruppe und für die in ihr enthalte-

nen Bewerber die in 5.5, 5.6 und 5.7 genannten Unterlagen beizufügen. 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Gemeinde Legden sind spätestens bis zum  
 

07. Juli 2025, 18:00 Uhr (gesetzliche Ausschlussfrist) 
 
beim Wahlleiter der Gemeinde Legden, Amtshausstr. 1, 48739 Legden, einzureichen. Sie müssen 
auch bei postalischer Übersendung bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen sein. 
 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, 

damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig be-

hoben werden können. 
 
48739 Legden, 06. März 2025 
 
Gemeinde Legden 
Der Wahlleiter 
In Vertretung 
gez. 
 
Jürgen Göckemeyer 
 

Lfd. Nr. 13 

 
Bekanntmachung 

 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die am  

14. September 2025  

stattfindende Wahl 
der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters*  

der Gemeinde Legden 
 
 

Gemäß des § 75 b der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31.08.1993 (GV. NRW. S. 592/ 
ber. S. 967) in der derzeit aktuellen Fassung, fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
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das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Gemeinde 
Legden, Amtshausstr. 1, 48739 Legden, Zimmer 14, während der Dienststunden kostenlos abgege-
ben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 46 b und 46 d des Kommunalwahlgesetzes – KWahlG vom 
30.06.1998 (GV. NRW. S. 454/ber. S. 509 und 1999 S. 70) in der derzeit aktuellen Fassung, und der 
§§ 75 a und 75 b KWahlO wird hingewiesen. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 

1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) 
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/ Einzelbewerberinnen) eingereicht wer-
den. Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, kann sich selbst vor-
schlagen. Parteien und Wählergruppen können auch gemeinsam einen Bewerber/eine Bewer-
berin vorschlagen. 

 
1.2 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 

werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt wor-
den ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wähler-
gruppe ihren Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

 
 Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen Gemeinschaft (Unionsbürger), die in 

Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 
 
 Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu wäh-

len. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 

 
 Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zu-

sammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberech-
tigt ist. 

 

 Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für 
die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 

 
 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers mit Angaben über Ort und 

Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter oder 
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben der Leiter der Versammlung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer gegenüber 
dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers für das Amt des 
Bürgermeisters in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Die Beibringung einer Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vo-
raussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlpe-

riode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen 
Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertre-
ten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm 
hat; dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, 
Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bun-
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deswahlleiter eingereicht haben. 
 
 Welche Parteien gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahlleiter die Unterlagen ein-

gereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungs-
gemäßen Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen einge-
reicht werden können, wird von dem für Inneres zuständigen Ministerium öffentlich bekannt ge-
macht. 

 
 Hinsichtlich der in Wahlvorschlägen enthaltenen personenbezogenen Daten besteht im Zeit-

raum vom Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge bis zum Ablauf des Wahlta-
ges abweichend von Artikel 16 und Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf 
Berichtigung und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung abschließend durch das unter 
den Voraussetzungen des § 18 Absatz 1 und 2 KWahlG in Verbindung mit § 27 KWahlO ge-
währleistete Mängelbeseitigungsverfahren. 

 
 

2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters 
 
2.1 Wählbarkeitsvoraussetzungen 

 

 Gem. § 65 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NW), ist 

wählbar, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist o-
der wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und eine 
Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, das 23. Lebensjahr vollendet hat und 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die 
freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.  

 
 Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 

die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.  
 
2.2 Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters soll nach dem Muster der Anlage 11 d zur 

KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 
 
 - Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-

schlag einreicht; andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvorschlags-
träger gekennzeichnet werden; 

 
 - Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-

Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers; bei mehreren Vor-
namen kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewerber auf dem Stimm-
zettel anzugeben ist. 

 
 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Ver-

trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
 
2.3 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters können auch von Parteien und Wählergruppen 

gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber entweder in einer gemeinsa-
men Versammlung oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu 
wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den gemein-
samen Bewerber wählen und zur Wahl vorschlagen. 

 

2.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 

KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen für das Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt der Einreichung zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger un-

terzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein Unterzeichner seine Un-
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terschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 
 
2.5 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3. genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem 

von mindestens 60 Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein, dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern. Dies gilt jedoch nicht, wenn 
der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen wird. Die Wahlberechtigung der Un-
terstützer ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 
Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen ei-
nes gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. Unterstützungs-
unterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten 
Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen fallen. 

 
2.6 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 601) Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 

Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist 
folgendes zu beachten: 

 
 - die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert; bei der Anforde-

rung sind die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen 
will, bei Einzelbewerbern das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des 
vorzuschlagenden Bewerbers und die Kontaktdaten anzugeben, die in die Datenschutzhin-
weise auf der Rückseite der Anlage 14a unter Nummer 3 aufzunehmen sind; Parteien und 
Wählergruppen haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung nach § 17 des Gesetzes zu bestätigen; der Wahlleiter hat die Angaben des 
Wahlvorschlagsträgers im Kopf der Formblätter zu vermerken, 

 
 - Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt 

persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, 
Tag der Geburt, zur Anschrift (Hauptwohnung) sowie E-Mail-Adresse und Telefonnummer, 
sofern vorhanden, des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vom Unter-
zeichner persönlich und handschriftlich ausgefüllt werden. 

 
 - Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung seiner 

Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er im Wahlbezirk 
wahlberechtigt ist. 

 
 - Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 

Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlägen 
ungültig. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber ist zulässig, wenn 
dieser in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

 
2.7 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 
 - Die Zustimmungserklärung des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12 c zur KWahlO. 

Dabei hat der Bewerber zu versichern, dass er für keine andere Wahl zum Bürgermeister o-
der Landrat kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
 - Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 b zur KWahlO. 
 
 - Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 

über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers (Muster 
gemäß Anlage 9 c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt (Anlage 10 c zur KWahlO). 

 
 Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes vom 25. März 

2022 (GV. NRW. S. 412) in der jeweils geltenden Fassung zur Rechenschaftslegung verpflichtet 
sind, haben dem Wahlvorschlag nach § 15a Absatz 1 des Gesetzes außerdem die Bescheini-

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20355&vd_back=N412&sg=0&menu=1
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gung beizufügen, die ihnen der Präsident des Landtags nach § 4 Absatz 2 des Wählergruppen-
transparenzgesetzes über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte über die letzten zwei abge-
schlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. Soweit die Frist zur Einreichung des Rechenschaftsbe-
richts nach § 4 Absatz 1 des Wählergruppentransparenzgesetzes zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Wahlvorschlags noch nicht abgelaufen ist, ist für das letzte abgeschlossene Rech-
nungsjahr die Vorlage einer Erklärung nach § 15a Absatz 2 des Gesetzes ausreichend, aus der 
sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe die Wählergruppe in den vorangegangenen zwölf 
Monaten Zuwendungen erhalten hat; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß § 2 Ab-
satz 2 Satz 4 des Wählergruppentransparenzgesetzes sind hierbei anzugeben. Die Erklärung 
nach § 15a Absatz 2 des Gesetzes ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Er-
klärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster der 
Anlage 27 eingereicht werden. Reicht die Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlge-
biet ein, so brauchen diese Nachweise nur einmal eingebracht zu werden. 

 
 Wählergruppen, die nicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 des Wählergruppen-

transparenzgesetzes verpflichtet sind, haben dem Wahlvorschlag eine Erklärung nach § 15a 
Absatz 2 des Gesetzes beizufügen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in 
den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten haben; Zuwendungen eines ein-
zelnen Zuwenders gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppentransparenzgesetzes sind 
hierbei anzugeben. Absatz 5a Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Für Einzelbewerber sind die Sät-
ze 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Mitteilungspflicht auf Angaben über 
Zuwendungen beschränkt, die der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahl-
kampfführung von Dritten erhalten hat. 

 
 Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl 

eine Zuwendung, die die Bedingungen des § 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppentranspa-
renzgesetzes erfüllt, sind diese dem Wahlleiter nach § 15a Absatz 3 des Gesetzes unter Anga-
be des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie der Gesamthöhe der Zuwendung un-
verzüglich mitzuteilen. Die Erklärung ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster 
der Anlage 28 eingereicht werden. Für Einzelbewerber sind die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich die Mitteilungspflicht auf Angaben über Zuwendungen beschränkt, die 
der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten erhalten 
hat. 

 
 Die Erklärungen und Mitteilungen nach Absatz 5a Satz 2 sowie den Absätzen 5b und 5c macht 

der Wahlleiter am 16. Tag vor der Wahl, sowie etwaige Nachmeldungen am Tag vor der Wahl, 
ohne Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders in geeigneter Weise bekannt, wo-
bei eine vereinfachte Bekanntmachung genügt. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Legden sind spätestens bis 
zum 69. Tag vor der Wahl, dem 
 

07. Juli 2025, 18.00 Uhr (gesetzliche Ausschlussfrist) 
 
beim Wahlleiter der Gemeinde Legden, Amtshausstr. 1, 48739 Legden, einzureichen.  
 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, 

damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig be-

hoben werden können. 
 
48739 Legden, 06. März 2025 
 
Gemeinde Legden 
Der Wahlleiter 
In Vertretung 
gez. 
Jürgen Göckemeyer 


